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Der deutsche evangelische Kirchenbund
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e näher die Möglichkeit rückt, daß die evangelischenLandeskirchen
des Dentschen Reichs irgend welche gemeinsameOrganisation er¬
halten, desto heftiger und lauter erhebt sich dagegen von mancher
Seite der Widerspruch. Besonders nachdrücklich hat jetzt der
Vorstand der kirchlichen Landeskonferenz für die beiden Groß-

herzogtümer Mecklenburg seinen ablehnenden Standpunkt in einstimmigem Be¬
schluß erklärt und begründet. Es lohnt darauf näher einzugehn, weil diese Er¬
klärung alles wesentliche zusammenfaßt, was sich gegen den Plan sagen läßt.

Die Mecklenburger fürchten vor allem eine Gefährdung „der geschichtlich
gewvrdnen Selbständigkeit und Eigenart der einzelnen Landeskirchen." Nun,
was geschichtlich geworden ist, das kann auch geschichtlich wieder anders
werden. Die romische Kirche ist klüger; sie beruft sich, gleichviel mit welchem
Recht, für ihre im Papsttum gipfelnde Verfassung uicht auf die historische
Entwicklung, sondern auf den Auftrag Christi an Petrus, dessen majestätische
Worte iu goldnen Riesenlettern in der Peterskuppel prangen: 'lu «z« ?6trus
et suxsr Imne xgtram asältio^bo «zoolösmlli ingiu-r st Mi cla-do «Iavs8 rsZui
ooslorum; sie rückt sie damit für jeden, der an diese ausschließliche Vollmacht
für den „Fürsten der Apostel" glaubt, ans aller Debatte, als eine göttliche,
in der Heiligen Schrift begründete Institution, die zwar zeitlichen Wandlungen
im einzelnen unterworfen ist, aber in ihrem Kerne, dem Primat des Bischofs
von Rom als des Nachfolgers Pctri und des Stellvertreters Christi, un¬
anfechtbar dasteht. Die Verfassung und der Bestand der evangelischenLandes¬
kirchen in Deutschland kann sich auf kein Wort der Heiligen Schrift berufen;
sie sind, wie sie heute sind, in der Tat durchaus das Ergebnis einer ganz
bestimmten, geschichtlichenEntwicklungsstufe, die im allgemeinen großenteils
längst überwunden ist; sie sind sogar aus einem Notstande hervorgegangen.
Was Luther anfangs wollte, das war bekanntlich die deutsche Natioualkirche
nnter dem Regiment der deutscheu Bischöfe und unter der Ehrenvorstandschaft
des Papstes. Erst als sich die Bischöfe seiner Reformation versagten, und die
Reichsgcwalt im Bunde mit dem Papsttum ihn ausstieß, als dann sich sein erster
Versuch, die Kirche auf die Gemeinde zu gründen, als unausführbar erwiesen
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und der Beschluß des Reichstags von Speier 1526 den Landesherren nicht
nur die Kirchenhoheit, das ius Äron Z^ora, sondern tatsächlich sogar das ins
w s-uzi-Ä, die Aufstellung der Dogmen, der gvttesdieustlichen Ordiuing u. s. f.
zugestanden hatte, um der wachsenden Verwirrung zu steuern, da nahmen diese
als „Notbischöfc" die Ordnung der kirchlichen Verhältnisse selbständig in die
Hand. So erwuchsen allmählich ebensoviele Landeskirchen, als evangelische
Territorien vorhanden waren, und die Verträge von Passnu 1552 und von
Augsburg 1555 gaben dieser Entwicklung die reichsrechtlicheGrundlage. Aber
die damaligen Landeskirchen waren etwas wesentlich andres, als es die heutigen
sind; sie beruhten auf der Einheit der Konfession innerhalb des Territoriums,
sie waren Swatskirchen und schlössen nach dem Grundsatze ouins rsAlo, <zin3
rvliAo, der die Entscheidung auch über den Bekenntnisstand in die Hände des
Landesherrn legte, jede andre Konfession als anerkannte Neligionsgenossen-
schaft vom Staatsgebiet aus, ohne allerdings eigentlichen Gewissenszwang zu
üben oder gar die Andersgläubigen als Ketzer zu behandeln und zu bestrafen.
Die heutigen evangelischen Landeskirchen, wie sie sich seit dem Westfälischen
Frieden entwickelthaben, sind etwas ganz andres. Die alte konfessionelleGe¬
schlossenheit der Territorien ist zerstört, alle deutschenStaaten sind heute mehr
oder weniger start konfessionell gemischt, nnd allen Untertanen ist die Knltns-
freiheit verfassungsmüßig gewährleistet. In den überwiegend protestantischen
Staaten umfaßt die Landeskirche zwar den größten Teil der Staatsangehörigen,
und der Landesherr gilt, sofern er protestantisch ist, als oberster Landes¬
bischof, aber das Kirchenrcgimcnt führt in seinem Auftrag eine kirchliche Ober¬
behörde, die gesetzgebende Synoden zur Seite hat; persönlich übt er kcmm einen
Einfluß. Dagegen nimmt er auch seinen katholischen Untertanen gegenüber
das Recht der Oberaufsicht, das ir>3 oiro» saers, als ein selbstverständliches
Recht, eine«? Ansflnß der Staatsgewalt in Anspruch. In dieser Gestaltung
ist Brandenburg-Preußen den übrigen deutschen Staaten vorangegangen! es
hat später, 1817, die Union, die Verbindung der beide» protestantischen Kon¬
fessionen nicht in der Lehre, aber in der Kultusordnung und in der Verfassung
durchgesetzt, die dann unter ähnlichen Verhältnissen auch in Nassau, in der
Rheinpfalz und in Baden Eingang gefunden hat.

Bei dem engen Zusammenhange mit den Staaten haben die Landeskirchen
auch deren Schicksale geteilt. Wie jene, so haben deshalb auch diese durch die
Gebietsveränderungen von 1803, 1806, 1815 und 1866 die allerstärksten Um¬
wandlungen ihres Bestandes erfahren. Zahlreiche kleine Landeskirchen sind
mit größern vereinigt worden, wie die Territorien, denen sie entsprachen, mit
größer» Staaten, sie sind also verschwunden; die »vürttembergische,die badische,
die hessische Landeskirche sind in ihrem Umfange etwas völlig andres, als
sie vor hundert Jahren waren, und die älteste aller, die knrsächsische, hat einer¬
seits 1815 die gute Hälfte ihres Gebiets an Preußen verloren, andrerseits die
evangelische Kirche der Obcrlausitz in sich aufgenommen, wo eine Landeskirche
niemals bestanden hat, weil der Landesherr bis 1635 der katholische König
von Böhmen war. Der preußische Staat hat es allerdings bei den großen
Annexionen von 1866 vermieden, die lutherischen Landeskircheu der neuen
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Provinzen in seine nnierte Landeskirche anfznnehmen, nnd so stehn noch heute
Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen ebenso gut nußerhall' wie Mecklen¬
burg oder Sachsen, Was das preußische Staatsiutercsse in dieser Beziehimg
wäre, ist ohue weiteres klar; der Wunsch nach einer engern Verbinduug aller
evangelischen Landeskirchen ergibt sich deshalb auch aus deu besondern Ver¬
hältnissen Prcnßcns, obwohl er keineswegs von dort ausgegangen ist.

Was diese Landeskirchen in ihrer Vereinzelung als sozusagen souveräne
Körperschaften geleistet haben und noch leisten, das könnte nur die Unbilligkeit
verkennen, Sie haben trotz aller zuzeiten hervortreteudeu Engherzigkeit der
nenen Lehre und der auf sie begründeten grundsätzlichen Anerkennung der
Glaubens- und der Denkfreiheit in den Zeiten schwerster Bedrängnis Schutz
gewährt und damit einen unermeßlichen Fortschritt nicht nur der deutschenWelt
vermittelt, sie habcu au der Ausbildung namentlich des Volksschulwesens einen
hervorragenden Anteil gehabt, sie haben mit der modernen Heranziehung der
Gemeindemitglieder zur Kirchenverwaltung und zur shnodalen Gesetzgebungein
uraltes christliches Prinzip in weitem Umfange verwirklicht, sie haben endlich
eine rege Missivnstätigkeit sich entfalten lassen und im Gustav-Advlf-Bcreiu
eine sehr wirksame Organisation zur Unterstützung ihrer Glaubensgenossen in
der Diasporn ins Leben treten sehen, beides Dinge, die weit über die Grenzen
der einzelnen Landeskirchen hinausgehu, die diese vielmehr in einer freilich nur
idealen Einheit zusammenfassen. Knrz, sie haben im Laufe der Jahrhunderte
die größte» innern und äußern Wandlungen dnrchgcmacht, und sie sind, äußerlich
betrachtet, von dein Geschick der Staaten, denen sie ihr Dasein wie ihren Be¬
stand verdanken, und denen sie angehören, immer aufs allerstärkste beeinflußt
worden, unendlich mehr als die von jeher einheitlich zusammengefaßte römisch¬
katholische Kirche, die älter ist als jeder heute bestehende europäische Staat.
Kein verstündiger Mensch wird an dem, wns sie geschichtlich geworden sind nnd
heute sind, leichtsinnig rütteln wollen, und ein uuhistorischcs Beginnen wäre
es vollends, ihren engen Znsnmmcnhnng mit dem Stnnte lösen zn »vollen,
etwn nach nordnmeriknnischemVorbilde. Aber ist ihre heutige Gestaltung, das
Ergebnis fortwährender Veränderungen, ein Znstnnd für nlle Ewigkeit, ist er
unantastbar? Ist es nicht vielmehr einer der größten Vorzüge der evangelisch-
kirchlichen Institutionen, daß sie sich den wechselnden Bedürfnissen der Zeit
anzuschmiegen wissen, statt ihnen dns starre römische 5iou xossunrus entgegen¬
zusetzen, das der römischen Kirche die Einordnung in die Entwicklung der Zeit
so unendlich erschwert und sie in unausgesetzte Konflikte bringt?

Anch die deutscheu Einzelstaaten hnbeu äußerlich und innerlich die aller¬
größten Umwandlungen durchgemacht, vor allein in ihrem äußern Bestände.
Denn auch sie sind zunächst als Notbehelfe entstanden, als die Neichsgewalt
Zerfallen war, weil ohne irgend eine Regierung eben kein Volk bestehn kann.
Sie sind nicht, wie so oft gedankenlos gesngt oder angenommen wird, Schöpfungen
des Stammesbewnßtseius, sondern dynastische Gebilde. Die alten Stnmmes-
staaten der Sachsen, Franken, Schwaben, Bayern n. s. f. hat schon das alte Kaiser¬
tum zerstört; von den heutigen Staaten ist jeder aus Teilen verschiedner Stämme
Zusammengesetzt. Preußen vereinigt Bruchstücke nller deutschen Stämme außer
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den Bayern und umschließt auch den niedersächsischenStamm nicht ganz;
Sachsen fuhrt seinen Namen ohne eigentlich historisches Recht, denn seine
Bevölkerung ist thüringisch-fränkischen Ursprungs; Bayern heißt zwar so mit
bcsserm Grunde, aber der größere Teil des alten bayrischen Stammes wohnt
nicht innerhalb der blau-weißen Grenzpfähle, sondern in Österreich, und diese
schließen auch Franken nnd Schwaben ein. Sogar Württemberg ist kein rein
schwäbisches Gebiet, und Baden ist im nördlichen Drittel fränkisch. Ohne
Zweifel drückt der vorwiegende Stamm dem Einzclstaat ein besondres, unter¬
scheidendes Gepräge auf, aber das Sonderbewußtscin der Deutschen beruht,
soweit es sich politisch äußert, uicht auf dem Stammesgefühl, sondern auf der
Staatszugehöriglcit, es ist nicht niedersächsisch, fränkisch, schwäbisch, sondern
preußisch, württembergisch, badisch, hessisch u, s. f., uud an dem bayrischen Selbst¬
gefühl nimmt der schwäbische Augsburger uud der Franke von Würzburg gerade
so gut teil wie der Altbayer von München und Jngolstadt. Diese Bruchteile
verschicduerStämme sind durch die Taten der Herrscherhäuser zusammengebracht
und zusammengeschweißt worden, durch Erbschaft, Kauf, Eroberung, inmitten
der Stürme der europäischen Politik, uud sie haben sich gerade deshalb in
ihrer Zusammensetzung fortwährend verändert. Der Territorialbestand der
meisten heutigen deutschenStaaten ist noch keine hundert Jahre alt, der gegen¬
wärtige Preußens noch nicht vierzig Jahre, und in diesen Veränderungen, an
denen die Bevölkerung fast uur leidenden Anteil genommen hat, sind seit 1792
weitaus die meisten der damals vorhandncn deutscheuStaaten als selbständige
Geineinwesen zu Grunde gegangen; von den im Jahre 1792 vorhandnen
289Staaten bestanden imJahre1866 nur noch 34. Bekanntlich hat die Umwälzung,
aus der schließlich das Deutsche Reich hervorging, weder vor diesem Bestände
noch vor der bundestäglichen Souveränität der Mittel- und der Kleinstaaten
Halt gemacht, sondern fünf von diesen vernichtet uud die ebenso unhaltbare als
ungeschichtliche Selbständigkeit der übrigen stark eingeschränkt. Es ist ver¬
geblich, sich diesem wohltätigen Nechtsbruche gegenüber ans die Legitimität der
Wiener Vertrüge von 1815 zn berufen, wie es die sogenannte Rechtspartei in
Hannover und Hessen noch zn tun liebt; denn es ist nicht einzusehen, warnm
diese Legitimität besser, unantastbarer sein sollte, als die Legitimität des West¬
fälischen Friedens vvn 1648, dessen Gebietsverteilung die Fürstenrevolutiou
von 1803 größtenteils über den Haufen warf. Höher als jedes dynastische
und einzelstaatliche Recht stand und steht das Recht des deutschen Volks, das
älter ist als alle seine modernen Staaten, sich eine Gesamtverfassung nach
seinen Bedürfnifsen zu geben.

Haben sich die deutschen Staaten im Strome der historischen Entwicklung
gewandelt, stärker als die jedes andern europäischen Volks, weil sie großen Auf¬
gaben der Nation nur sehr mangelhaft genügen konnten, so ist es auch ohne jede
historische Begründung, wenn man sich auf „die geschichtlichgcwordue Selb¬
ständigkeit und Eigenart der einzelnen Landeskirchen" beruft, um einen engern
Zusammenschluß abzulehnen. War der Territorialbestand und die Souveränität
der Einzelstaaten vor 1866 nicht auch etwas geschichtlichesgewvrdnes? Aber
die Mecklenburger haben daneben noch einen andern, mehr innerlichen Grund,
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sie fürchten eine Gefährdung des Bekenntnisstandes. Darin liegt zunächst ein
zweifacher, grundsätzlicher, dem Geiste des Protestantismus widersprechender
Irrtum. Erstens ist jedes kirchliche Bekenntnis überhaupt der Ausdruck des
religiösen Bewußtseins einer bestimmten Entwicklungsstufe, also eiuer bestimmten
Zeit, ein Zeugnis, nicht ein für alle Zeiten verbindliches Gesetz. Auch die schein¬
bar so starre Dogmatik der römischen Kirche ist in beständiger Umwandlung
begriffen und hat noch 1870 mit der Verkündigung der päpstlichen Unfehlbarkeit
in Glaubenssachen einen neuen wichtigen Abschnitt erreicht. Die Augsburger
Koufcssion von 1530 war der religiöse Ausdruck der Refvrmationszeit, sie erfuhr
noch im sechzehntenJahrhundert manche Veränderungen. Seitdem ist eine nene
Protestantische Bekenntnisbildung nicht mehr versucht worden. Ganz natürlich,
denn die evangelischeu Kirchen haben keine Autorität, die über den Glauben
richten könnte; das ist das Zweite, was die mecklenburgischeLandeskonfcrenz
übersehen hat. Ihre Konsistorien können auch einen Geistlichen, der dein Be¬
kenntnis, auf das er verpflichtet ist, untreu wird, uicht aus der Kirche stoßen,
sie können ihn höchstens von seinem Amte entfernen, aber eine solche Maß¬
regel erregt allemal das größte Aufsehen und wird deshalb nur iu den aller-
dringendsten Fällen angewandt; eine Glaubensentscheiduug zu treffen, ein
Dogma nen zu definieren, ein neues Bekenntnis aufzustellcu ist kein Konsistorium
und keine Synode befugt. Eine solche Befugnis würde bei uns notwendiger¬
weise zu einer unerträglichen kirchlichen Parteityrannei führen, bei der jede
augenblicklich herrschende Richtung behaupten würde, daß sie und nur sie die
religiöse Wahrheit vertrete, wie es im Zeitalter der lutherischen Orthodoxie,
in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhnnderts, tatsächlich geschehn ist,
und das würde eine fortwährende Absplitternug von Sekten oder völlige kirch¬
liche Gleichgiltigkeit herbeiführen. Anch könnten sich dogmatische Festsetzungen
ergeben, die im besten Fall nur eine einzelne Landeskirche verpflichteten; und
wie nun, wenn einer Entscheidung dieser Art, die in Sachsen getroffen
würde, in der altpreußischen oder in der wiirttembergischen Landeskirche
die Anerkennung verweigert würde? Es gibt nicht einmal ein auf Deutsch¬
land beschränktes evangelisches Bekenntnis; soll es da etwa eine sächsische
oder eine mecklenburgischeKonfession geben? Deutlich tritt hier wieder der
Gegensatz zwischen evangelischem und römischem Kirchenwesen heraus. Was
der Papst ex eMikclrg, als Glaubenssatz verkündet, das ist für jeden Katholiken
ohne weiteres unverbrüchliches Gesetz, auf seine persönliche Meinung und Über¬
zeugung kommt nicht das allermindeste an, er hat zu gehorchen oder aus der
Kirche zu scheiden, denn die römische Kirche ist vor allem Macht, die Herr¬
schaft des Klerus als der Wissenden uud Geweihten über die Laien, und deren
Behauptung ist ihr oberster Zweck. Den Protestanten bindet allein sein Ge¬
wissen, auch den protestantischen Geistlichen; allein mit seinem Gewissen hat
er es auszumachen, ob seine religiöse Überzeugung dem Bekenntnis seiner
Kirche entspricht. Ist das nicht mehr der Fall, dann allerdings gebietet ihm
sein Gewissen, aus dem Amte zu scheiden. Aber die oberste, die einzig ver¬
bindliche Glaubensnutorität ist für ihn wie für jeden Evangelischen nicht irgend¬
welches Bekenntnis, sondern die Heilige Schrift, deren „Wahrheitsgehalt aus-
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znschöpfen die Aufgabe der theologischen Wissenschaft ist," und in der Heiligen
Schrift Neuen Testaments findet sich nur das eine schlichte Bekenntnis, dort,
wo Christus bei der Einsetzung der Taufe das ganze Christentum als die Ge¬
meinschaft des Menschen mit dem Vater, dem Sohne nnd dem heiligen Geist
bestimmt/") Die Kirche des Evangeliums will eben auf dem persönlichen Ver¬
hältnis des Menschen zu Gott beruhen, und dieses ist Sache der persönlichen
Überzeugung uud Erfahrung. Darin liegt ihre innere Stärke und ihre äußere
Schwäche, die katholischeDeuter immer wieder befremdet und zuweilen zu der
Meinung verführt, der Protestantisinus habe keine Zukunft, Zwischen
evangelischer Freiheit und römischer Autorität gibt es freilich keiue Vermittlung.
Mit vollem Rechte hat deshalb Gustav Schmoller in der großen Debatte des
preußischen Herrenhauses am 3. April, die sich in der Tat auf der Höhe ihres
Gegenstandes, des Verhältnisses zwischen theologischerWissenschaft und religiösem
Glauben, hielt, seinen Kollegen zugerufen: „Man mnsz vor allem zugeben, daß
unsre evangelische Kirche auf diesem Staudpunkt der Freiheit begründet ist,
daß sie mit diesem Standpunkte steht nnd fällt. Wenn Sie ihr diese Freiheit
nehmen wollen, dann gibt es nur einS: kehren Sie in den Schoß der
katholischen Kirche zurück!" In der Tat, wer Autorität sagt, der sagt Papst,
oder er sagt gar nichts. Ans den ganz nnd gar unprotestantischen Standpunkt
der zweiten Hülste des sechzehnten Jahrhunderts, wo protestantische deutsche
Landesherren jeden Geistlichen und Lehrer, der sich nicht irgendwelcher Ver-
ändrung des Bekenntnisses der Landeskirche unterwarf, aus Amt nnd Brot
stießen, kann heute auch Mecklenburg nicht zurückkehren; die Mahnung der be¬
sorgten kursächsischen Pfarrersfrau au ihren fchivankenden Gatten: „Schreibet,
lieber Herre, schreibt, auf daß Ihr bei der Pfarre bleibt," wird und darf iu
deutschen Landen niemals und nirgends wieder gehört werden, auch in Mecklen¬
burg nicht.

Hat unn die dortige Landeskonferenz den Charakter eines kirchlichen Be¬
kenntnisses ebenso verkannt wie den notwendigen Mangel einer Glaubens¬
autorität in der protestantischen Kirche, so verkennt sie nicht minder die
innerliche Stellung der doch wohl überwiegenden Mehrzahl der gebildeten
Protestanten zu dem Bekenntnis ihrer Landeskirche. Auf die religiöse Welt¬
anschauung des sechzehnten Jahrhunderts, wie sie in den damals festgestellten
protestantischen Bekenntnisschriften niedergelegt worden ist, läßt sich der moderne
Mensch schlechterdings nicht mehr verpflichten, auch der Theologe nicht. Man
frage doch nur einmal, wieviele gebildete Protestanten sich über die sogenannten
Unterscheidungslehreu wirklich klar sind. Sogar Kernsätze der Augustaua, wie der
von der NckiLtÄMo viearm, werden heute von nicht wenig evangelischenTheologen
stillschweigend oder offen preisgegeben. Denn was Luther suchte und gefunden
zu haben glaubte, das war das Christentum des Paulus, das ihm mit der

*) Ganz in diesem Sinne lautet z. V. der Neligionseid der sächsischen Theologen: „Ich
gelobe vor Gott, das; ich das Evangelium von Christo, wie dasselbe in der Heiligen Schrift
enthalten und in der ersten ungeänderten Augsburgischen Konfession und sodann in den übrigen
Bekenntnisschristen der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, nach bestem Wissen und Ge¬
wissen lauter und rein lehren und verkündigen will."
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echten Lehre Christi zusamlnenficl; >vas wir heilte suchen nnd z>l finden hoffen, das
ist dcis Christentum Christi, die unvergleichlichePersönlichkeit Christi, die sich in
der Auffassung des Paulus schon vielfach verändert haben, weil schon dieser seine
jüdisch-hellenischeSpekulation auf sie anwandte. Trotz dieser vielfachen Ab¬
wendung von dem positiven Bekenntnis wird man nicht behaupten können, daß
unsre Zeit irreligiös sei, im Gegenteil, das religiöse Interesse ist heute auch
bei deu Protestanten unzweifelhaft wesentlich stärker als vor fünfzig Jahren.
Das beweist die rege Tätigkeit der protestantischen „Laien" in der Kirchen-
Verwaltung und in der kirchlichenLiebespslege, das zeigt die tiefe Erregung,
die eine scheinbar so ganz wissenschaftliche Frage wie die nach dem Verhältnis
der assyrisch-babylonischen Kultur zum Alten Testament iu weite Kreise ge¬
tragen hat. Was die Mehrheit der gebildeten Protestanten ablehnt, das ist nicht
die Religion, sondern der enge Konfessionnlismus und die Bindung an die
dogmatischen Feststellnugen des sechzehnten Jahrhunderts, die doch auch damals
keineswegs unbestritten gewesen sind. „Wolleu Sie, so fragte Schmoller am
3. April das Herrenhalls, Männern wie Melmichthon und Zwingli den Namen
von Christen abstreiten, weil sie nicht gang orthodox im Sinne Luthers waren?"
Wollte die protestantische Kirche den Glaubeu an den Buchstaben der Bekennt¬
nisse zu ihrer Richtschuur erheben, so würde sie nur den religiösen Jndifferentis-
mns, die Abkehr von der Kirche fördern, also auf die Gebildeten eine ähnliche
Wirkung erzielen, wie der Katholizismus iu den romanischen Ländern, wo die
gebildeten Männer der Kirche einfach feindlich gegenüberstelln, nur mit dem
wichtigen Unterschiede,daß er dort in den breiteil Volksmassen fester wurzelt, als
irgend eine protestantische Kirche bei lins. Gewiß kann keine Kirche ohne ein be¬
stimmt formuliertes Bekenntnis, ohne artieuli 8tAuli8 st v!ulsnti8 eoolesmo besteh»,
wie in jener Debatte der Generalsuperiutendeut Obcrhofprediger Dryander
gesagt hat, schon um der Masse willen, die zu einer selbständigen religiösen
Überzeugung unfähig ist. Aber die protestantischen Kirchen haben, wie derselbe
positivgesinnte Geistliche weiter ansführte, kein Recht, der evangelischen Theologie
ein: Bis hierher und nicht weiter! zuzurnfen; wer das tuu wollte, „der würde
unsrer evangelischen Kirche einen schlechten Dienst, ja Schaden tnn." Sie
kann nur erwarten, daß die theologischenLehrer „in sich selbst die freie Stellung
zu ihrer Wissenschaft und das warme Bekenntnis des Glaubens nicht mehr
als Gegensätze, sondern als übereinstimmend empfinden"; vor den schweren
Kämpfen, die solchem Ausgleich oft vorangehn, kann und soll sie ihre Jünger
nicht bewahren, und sie hat nicht das Recht, irgend jemand den Namen eines
evangelischenChristen zn bestreikn, „so lange er die Heilige Schrift als Grund¬
lage des evangelischen Glaubens ansieht." (Dr. Bierling im Herrenhause am
3- April.)

Kurz und gut: die Forderung der „Wahrung des Bckenntnisstandes"
verlangt entweder etwas, was heutzutage unmöglich ist und dem Prinzip des
Protestantismus widerstreitet, oder sie ist etwas, was einem engern Znsammen¬
schluß der evangelischenLandeskirchen schlechterdings nicht im Wege steht. Ja
noch mehr: die Befürchtung, daß durch einen solchen Znsammenschlnß der
Bekenntnisstand der einzelnen Landeskirchen gefährdet werden könne, ist ebenso
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unbegründet, wie die Angst vor einer Beeinträchtigung „ihrer geschichtlichge-
wordnen Selbständigkeit und Eigenart." In feierlicher Stunde hat der Kaiser
am 26. Dezember 1901 in Gvtha, indem er eine „Einigung der evangelischen
Kirchen Deutschlands in den für sie gedachten Grenzen" als „ein hohes Ziel
seines Lebens" bezeichnete, ausdrücklich erklärt, er sei „fern davon, auch nur
in Wünschen und Hoffnungen der Selbständigkeit andrer (Kirchen) nahe zu
treten." Auch die praktischen Erfahrungeil der letzten Jahrzehnte beweisen, daß
daran in der Tat nie gedacht worden ist. Wenn die mächtige unierte Landeskirche
der alteil preußischen Provinzen die lutherischen Landeskirchen der nenen Pro¬
vinzen im Nahmen desselben Staats ruhig neben sich bestehn läßt und selbst
in ihrem eignen Innern die verschiednenBekenntnisse nicht angetastet hat, wenn
die sächsische Landeskirche der kleinen Oberlausitz ihre eigentümliche Kirchen-
verfassuug (ohne Superintendenten) gelassen hat, dann ist doch dasselbe bei
einer wie immer gearteten engern Zusammenfassung aller deutschen Landes¬
kirchen erst recht zu erwarten. In der Tat lautet Paragraph 2 des jetzt eben
vou der Weserzeitung veröffentlichten „Vorschlags" (des Ausschusses der
Eisenacher Kirchenkonferenz) für die Begründung des „Deutschen Evangelischen
Kirchenausschusses wörtlich: „Auf den Bekenntnisstand und die Verfassung der
einzelnen Landeskirchen erstreckt sich die Tätigkeit des Ausschusses nicht. Ebenso
bleiben die kirchenregimeutlichen Rechte der Landesherren unberührt." Was
erstrebt wird, das ist also weder die Aufstellung eines neucu, gemeinsamen
Bekenntnisses, wozn alle Voraussetzungen fehlen würden, noch auch ein Eingriff
in die übrigens doch in den Gruudzügeu einander sehr ähnlichen Verfassungen
der einzelnen Landeskirchen, sondern nur die Begründung eines gemeinsamen
dauernden Organs zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen im Anschluß
an die längst bestehende Eisenacher Kn'chenkonferenz, in weiterer Ausgestaltung
der Jdeeil, die dem Gustav-Adolf-Verein und dem Evangelischeu Bunde zu
Grunde liegen. Als solche Aufgaben des neueu Kirchenbundes — wie wir
anstatt des schrecklichen Wortes „KirchcnauSschuß" sagen mochten — bezeichnet
jener Vorschlag: „Er hat die Aufgabe, die (Eisenacher) Konferenz in der ihr
obliegenden Förderung einer einheitlichen Entwicklung der Zustände der einzelnen
Landeskirchen zu unterstützeil. Er hat ferner das gemeinsame Interesse der
deutschen evangelischen Landeskirchen nach außen zu vertreten, 1. in Bezug
dereu Verhältnis zu andern deutschen und auszerdeutschenKirchengemeinschaften
wie zu nicht christlichen Religionsgemeinschaften; 2. die kirchliche Versorgung
der Evangelischen iu deu deutschenSchutzgebieten; 3. die Förderung kirchlicher
Einrichtungen für die evangelischen Deutschen im Auslande, sotvie der Seel¬
sorge unter deutschen Auswandrern und Seeleuten." Das sind doch wahr¬
haftig Ziele, denen jeder Protestant nur aufs wärmste zustimmen kaun, Ziele,
die sich ausschließlich sozusagen auf die auswärtige Politik der evangelischen
Gesamtkirche richten, ihre innern Verhältnisse gar nicht berühren. Ein solches
Organ würde seine Stimme mit ganz andern, Nachdruck erheben können,
als etwa eine Provinziell- oder Landesshnvde, die gegen irgend einen Aus¬
fall einer päpstlichen Allokution oder eines Katholikentages den üblichen ge¬
harnischten Protest erhebt, und sie würde vor allem das Gefühl des Zu-
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sammenhcmgs stärke,?. Gerade dieses brauchen die evangelischen Deutschen so
nötig wie das tägliche Brvt. Die Abschlicßungstendenzen der orthodoxen
Lutheraner gegenüber den Reformierten und den Uniertcn sind ein trauriger
Anachronismus aus dem sechzehnten Jahrhundert, und hinter diesem kirchlichen
Partikularismus versteckt sich nicht selten, wie in Hannover, in Mecklen¬
burg und im alten Kurhessen, der auf seinem eignen Gebiete, Gott sei Dank,
besiegte politische Partikularismus, außerdem auch Wohl die Furcht, daß so
manches Kirchenlicht, das sich zu Hause als eiue helle Fackel düukt und
dafür gilt, in einem größern Verbände, und wenn man sich erst daran gewöhnt
hat, über die eignen Grenzpfähle etwas hinauszusehen, als ein recht schwaches
Lichtstümpfchen erscheinen würde.

Die Angst, daß die altprcußische Landeskirche, deren Evangelischem Ober-
ürcheurat in Berlin die Leitung der Geschäfte übertragen werden soll, als die
mächtigste die Führung an sich reißen würde, entspringt sicher teilweise solchen
Motiven, hat aber im übrigen keinen Grund. Den neuen Verband werden
die tüchtigsten Männer regieren, sie mögen Altpreußen, Sachsen oder Mecklen¬
burger sein, und erst dann wird ganz klar werden, über welche reichen geistigen
Kräfte das evangelische Deutschland verfügt. Allerdings fürchten nun manche
treuevangelische Männer nicht nur das Übergewicht der preußischen Landes¬
kirche, sondern auch die Abhängigkeit vom Kaiser als deren Lnminns sviseovns
(was nun freilich eine leere Vermutimg ist), und manche meinen sogar, mit
der vom Reichskanzler eingenommenen Stellung znm Paragraphen 2 des Jesuiten¬
gesetzes habe die preußische Landeskirche das Recht auf die Leitung des deutsch¬
evangelischen Kirchenbnndes verwirkt. Diesen Gedanken führt ein Aufsatz in
der Deutschen EvangelischenKorrespondenz, der den Titel trägt: „Ein Trümmer¬
haufen" näher aus. Der Trümmerhaufen besteht nämlich aus deu auf die
engere Verbiuduug der evangelischen Landeskirchen gerichteten Bestrebungen,
und diese in Trümmer geschlagen zu haben ist das Verdienst oder vielmehr die
Schuld des Reichskanzlers, dessen „unvorsichtige Hand wieder einmal unvermutet
und ohne zwingenden Grund in das kirchenpolitischeGetriebe des Deutschen
Reichs" eingegriffen hat, indem er für die Aufhebung des Paragraphen 2 die
siebzehn preußischen Stimmen des Bundesrats nicht etwa abgegeben, sondern
nur abgebe« zu wollen erklärt hat. Manche Leute auf protestantischer Seite
scheinen wirklich sehr nervös zu werden und alle ruhige Überlegung zu verlieren.
Also weil sich Graf Bülow als preußischer Ministerpräsident bereit erklärt hat,
seinen mutlichen Einfluß für die Beseitigung einer Vollmacht aufzuwenden, die
höchst selten, in den letzten Jahren überhaupt niemals angewandt worden,
übrigens von den Katholiken immer als unbillig und entwürdigend empfunden
worden ist, deshalb ist die preußische Landeskirche unfähig geworden, die ihr
zugedachte Führung der deutschen Landeskirchen zu übernehmen! Hat sich denn
etwa das Regiment der preußischen Landeskirche für die Aufhebung des Para¬
graphen 2 ausgesprochen? Und wird sie etwa von dem Reichskanzler regiert?
Weder das eine noch das andre! Wenn jedes Zugeständnis an die katholische
Kirche als eiue Beeinträchtigung der evangelischenempfunden wird, wenn man
sich vor den paar Jesuiten fürchtet, die wir vielleicht mehr ins Reich bekämen
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— als wenn es keine Bücher und keine Presse gäbe, — wohin geraten wir?
Der Deutsche Kaiser und König von Preußen kann nicht die Rolle des Direktors
eines L!orMS «zv-MAsliooruin spielen, wi,' der Kurfürst von Sachsen im siebzehnten
Jahrhundert sie mit geringem Erfolg gespielt hat; er ist zwar der Luwmu8
«zxisooMS der altpreußischen Landeskirche und als der mächtigste evangelische
Fürst auch der mächtigste Schirmherr der Evangelischen überhaupt, an dessen
protestantischer Überzeugungstreue auch nicht der leiseste Zweifel erlaubt ist, aber
er muß auch der Schutzherr seiner katholischen Untertanen sein und hat hundertmal
gezeigt, daß er es sein will und wirklich ist. Konfessionelle Politik kann und
soll er nicht treiben, Gott bewahre uns vor jedem solchen Versuch; das wäre
ein Nückfall in die schlimmsteZeit des sechzehnten Jahrhunderts, die den
Dreißigjährigen Krieg erzeugte. Gerade weil in uuserm Volke, trotz der
schlimmstem Erfahrungen, immer noch etwas von solchem unseligen Parteigeiste
steckt, weil es der natürliche Zustand des Deutschen zu sein scheint, zu prote¬
stieren und zu opponieren und unter allen Umständen seinen Kopf aufzusetzen,
mag aus dem Vaterlande werden, was da will, müssen die Besonnenen von
beiden Seiten zusammenstehn, um diesen Parteigeist niederzuhalten.

Wenn man von protestantischer Seite die ultrmnontcme Hochflut fürchtet,
so ist das beste Mittel dagegen eben der Zusammenschluß der evangelischen
Landeskirchen, nicht das Verharren in der bisherigen Absonderung, die über
eingebildeten Gefahren für Bekenntnisstand und Selbständigkeit die gemein-
sameu Interessen übersieht. Eine zunächst nur beabsichtigte, noch gar nicht
einmal durchgeführte kirchcupolitischeMaßregel der preußischen Regierung kann
an dieser Notwendigkeit nicht das mindeste ändern und kann auch die Stellung
der altpreußischen Landeskirche zu der ganzen Frage nicht berühren. Und
wenn wirklich, wie die Deutsche Evangelische Korrespondenz erzählt, „ehr¬
liche protestantische Männer Preußens in den letzten Wochen unter der Hand
ihren nichtpreußischen Freunden offen das erschütternde Geständnis abgelegt
haben: Ich schäme mich zur Zeit ein Preuße zu sein, so ist das eine beklagens¬
werte Verirrung. Wer deshalb, weil ihm eine Maßregel seiner Negierung
einmal nicht gefüllt, den Glauben an seinen stolzen Staat verlöre und sich
gar schämte, ihm anzugehören, der wäre nicht wert, ein Preuße zu seiu. Und
wem die Erhaltung unbeschrüukter landcskirchlicher Selbständigkeit über das
evangelische Gesamtinteresse geht, wem auch das kleinste Opfer dafür zu viel
ist, der gehört nicht in den Anfang des zwanzigsten, sondern ans Ende des
sechzehnte» Jahrhunderts. Auch in dieser entscheidenden Zukunftsfrage muß
und wird der alte Spruch gelteu, uud zwar iu alleu seinen Teilen:

In n6vs8Sci,rüs rmitg,8, in cludiis libörtas, in oinuivus viiritas.
»
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